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RS OGH 1992/6/30 5Ob125/91
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 30.06.1992

Norm

WEG 1975 §15 Abs1 Z2

WEG 1975 §26 Abs1 Z4

Rechtssatz

In einem Verfahren über einen Antrag nach § 15 Abs 1 Z 2 WEG über die Bildung, Erhöhung oder Verminderung (wie

hier) der Rücklage nach § 16 WEG hat der Verwalter der Liegenschaft keine Parteistellung; der Antrag ist vielmehr unter

Beiziehung aller Miteigentümer als Antragsgegner zu behandeln.
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